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Aufreizung von Bcvülkcrungsklassen.
§ 130

Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden 
Weise verschiedene Klassen der Bevölkerung zu Gewalt
tätigkeiten gegeneinander öffentlich anreizt, wird mit 
Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Kanzclinißbrnucli.
§ 130a

(1) Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, wel
cher in Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung 
seines Berufes öffentlich vor einer Menschenmenge, oder 
welcher in einer Kirche oder an einem anderen zu reli
giösen Versammlungen bestimmten Orte vor mehreren 
Angelegenheiten des Staates in einer den öffentlichen 
Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstände einer Ver
kündigung oder Erörterung macht, wird mit Gefängnis 
oder Festungshaft bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Gleiche Strafe trifft denjenigen Geistlichen oder 
anderen Religionsdiener, welcher in Ausübung oder in 
Veranlassung der Ausübung seines Berufes Schriftstücke 
ausgibt oder verbreitet, in welchen Angelegenheiten des 
Staats in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden 
Weise zum Gegenstände einer Verkündigung oder Er
örterung gemacht sind.

Anm.: Vgl. Anm. zu § 1.

Staatsverlcumdung.
§ 131

Wer erdichtete oder entstellte Tatsachen wissend, daß 
sie erdichtet oder entstellt sind, öffentlich behauptet oder 
verbreitet, um dadurch Staatseinrichtungen oder An
ordnungen der Obrigkeit verächtlich zu machen, wird mit 
Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.
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